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Statistischer Rückblick auf das Jahr 2025 (Stand: 31.12.2025) 
 

Einwohner- 

entwicklung 

Markt 

Velden 

Gemeinde 

Wurmsham 

Gemeinde 

Neufraunhofen 

VG Velden 

gesamt 

Zuzüge 378 51 36 465 

Wegzüge 370 62 29 461 

Geburten 49 7 11 67 

Sterbefälle 75 15 12 102 

Einwohner  
(Hauptwohnsitz) 

6.736 1.361 1.105 9.202 

 

Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger vollendeten runde oder halbrunde Le-

bensjahre. Die Bürgermeister oder ihre Vertreter überbrachten oder über-

mittelten die besten Glückwünsche. 
 

Der Marktgemeinderat Velden und der Gemeinderat Wurmsham haben 

sich jeweils zu 13 Sitzungen getroffen. In der Gemeinde Neufraunhofen 

wurden 12 Sitzungen abgehalten. Darüber hinaus trafen sich die Vertreter 

des Schulverbandes Velden zu einer Sitzung und die der Verwaltungsge-

meinschaft Velden zu zwei Sitzungen. Der Schulverband Pauluszell hat in 

diesem Jahr nicht getagt.  In allen sechs Körperschaften wurde zudem je-

weils eine Sitzung der Rechnungsprüfungsausschüsse abgehalten. 
 

Im Jahr 2025 wurden 106 Bauanträge und Vorbescheidsanträge bearbeitet: 

Markt Velden                                                    68 

Gemeinde Wurmsham 22 

Gemeinde Neufraunhofen  16 
 

Das Standesamt der Verwaltungsgemeinschaft 

Velden beurkundete im letzten Jahr drei Gebur-

ten, 51 Sterbefälle und 43 Eheschließungen. 112 

Personen traten aus der Kirche (katholisch und 

evangelisch) aus. Im Gewerbeamt waren 77 An-

meldungen, 53 Abmeldungen und 21 Ummeldungen zu verzeichnen. Einen 

hohen Aufwand erforderten auch die Beantragung und Ausfertigung von 

1.492 Personalausweisen und Reisepässen, sowie die Entgegennahme von 

zahlreichen Führerscheinanträgen. 
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Rathaus Velden geschlossen 
 

Das Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Velden ist an folgenden Tagen 

für den Bürgerverkehr geschlossen: 

- Faschingsdienstag, 17. Februar 2026  

- Montag, 09. März 2026 (Tag nach der Kommunalwahl) 

 

Verwaltungsgemeinschaft Velden – Haushaltsplan für das Jahr 2026 
 

Am 28.01.2026 wurde der Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft Velden 

für das Haushaltsjahr 2026 festgesetzt. 
 

Verwaltungshaushalt 

jeweils Einnahmen 

und Ausgaben 

Vermögenshaushalt 

jeweils Einnahmen 

und Ausgaben 

Stand der  

Schulden zum 

01.01.2026 

Stand der 

 Rücklagen zum 

01.01.2026 

2.230.000,00 € 274.000,00 € 0,00 € 1.100.400,00 € 

 

Wichtige Punkte: 

- Verwaltungsumlage mit Kopfbetrag je Einwohner von 162,00 € 

- Im Verwaltungshaushalt Personalausgaben von 1.713.000,00 € 

- Im Verwaltungshaushalt Sachausgaben von 517.000,00 € 

- Im Vermögenshaushalt Neuinvestitionen in die Digitalisierung der  

Verwaltung von 47.500,00 € 

 

Personelle Veränderung im Bauamt 
 

Seit 01. Februar 2026 unterstützt Thomas Füßl 

aus Eberspoint das technische Bauamt der Ver-

waltungsgemeinschaft Velden. Der Schwer-

punkt seiner Tätigkeiten liegt dabei im Bereich 

Hochbau. Auch bis zuletzt war Thomas Füßl im 

Bauwesen tätig und ist damit für die neue 

Stelle bestens geeignet. 
 

Bürgermeister Ludwig Greimel freut sich, dass 

er Thomas Füßl als Unterstützung des Bauamt-

Teams gewinnen konnte und wünscht ihm al-

les Gute für seinen beruflichen Weg bei der 

Verwaltungsgemeinschaft Velden. 
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Verena Meindl hat den BL II erfolgreich absolviert 
 

Nach zweijähriger berufsbegleitender Fortbildung hat Verena Meindl die 

Prüfung des Beschäftigtenlehrgangs II erfolgreich abgeschlossen und kann 

damit die Dienstbezeichnung „Verwaltungsfachwirtin“ führen. 
 

Die Fortbildung umfasste viele Fächer des öffentlichen und privaten Rechts. 

In der Prüfung waren jeweils mehrstündige Aufgaben in den Bereichen 

Staats-, Verfassungs- und Europarecht, Öffentliches Baurecht und Allgemei-

nes Verwaltungsrecht, Kommunalrecht und Verwaltungskostenrecht, Kom-

munale Finanzwirtschaft, Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre, Abgaben-

recht, Sicherheits- und Ordnungsrecht, Personalwesen und Bürgerliches 

Recht zu bearbeiten. Dazu kam eine mündliche fachpraktische Prüfung. Un-

ter 710 Prüflingen, von denen 626 bestanden haben, war sie unter den bes-

ten 100 Absolventen. 
 

Ludwig Greimel durfte als Gemeinschaftsvorsitzender, stellvertretend für 

seine Kollegen Manuel Schott von der Gemeinde Wurmsham und Anton 

Maier von der Gemeinde Neufraunhofen das Zeugnis überreichen und zum 

erfolgreichen Abschluss gratulieren.  
 

Wie er ausführte, ist er stolz darauf, dass sich Verena Meindl erfolgreich in 

den Kollegenkreis einreiht, der nach der Ausbildung in der Verwaltungsge-

meinschaft den nächsten Qualifizierungsschritt gemacht hat.  
 

Sie gewährleisten mit Interesse und 

Freude am Beruf, einem breiten Fachwis-

sen, guten schulischen Leistungen, ei-

nem freundlichen Wesen und einem 

ausgeprägten Dienstleistungsverständ-

nis einen hervorragenden Service für un-

sere Bürgerinnen und Bürger. Weiterhin 

sind sie anerkannte Pendants für unsere 

externen Partner.  
 

Verena Meindl ist bereits seit letztem 

Jahr in der Hauptverwaltung als Assisten-

tin der Geschäftsleitung und als Stellver-

tretung im Standesamt eingesetzt. 
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Öffentliche Bekanntmachung zur Eintragungsmöglichkeit 

von Übermittlungssperren nach dem Bundesmeldegesetz 
 

Nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes (BMG) besteht die Möglichkeit, 

gegen einzelne, gesetzlich vorgeschriebene Datenübermittlungen von Personenda-

ten aus dem Melderegister zu widersprechen. Eine Begründung hierfür ist nicht er-

forderlich. Der Widerspruch gilt jeweils bis zum Widerruf.  
 

1. Übermittlung von Daten an Parteien und Wählergruppen im Zusammen-

hang mit allgemeinen Wahlen - gemäß § 50 Abs. 1 BMG. Nach § 50 Abs. 1 

BMG darf die Meldebehörde im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmun-

gen auf staatlicher und kommunaler Ebene den Parteien, Wählergruppen und 

anderen Trägern von Wahlvorschlägen in den sechs der Wahl oder Abstim-

mung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über Vor- und 

Familiennamen, Doktorgrad und Anschriften von Gruppen von Wahlberechtig-

ten erteilen, für deren Zusammensetzung das Lebensalter der Betroffenen be-

stimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mit-

geteilt werden. Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG wi-

dersprechen. 
 

2. Übermittlung von Daten an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk aus An-

lass von Alters- oder Ehejubiläen - gemäß § 50 Abs. 2 BMG. Sie können der 

Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG widersprechen. 
 

3. Übermittlung von Daten aller volljährigen Einwohner an Adressbuchver-

lage für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in 

Buchform) - gemäß § 50 Abs. 3 BMG. Sie können der Datenübermittlung ge-

mäß § 50 Abs. 5 BMG widersprechen. 
 

4. Übermittlung von Daten eines Familienangehörigen an eine öffentlich-

rechtliche Religionsgesellschaft, wenn der Familienangehörige der melde-

pflichtigen Person nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Re-

ligionsgesellschaft angehört – gemäß § 42 Abs. 2 BMG. Sie können der Da-

tenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 BMG widersprechen, soweit die Daten nicht 

für Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen Religionsgesellschaft 

übermittelt werden. 
 

Der Widerspruch ist schriftlich oder persönlich oder über das Bayernportal bei der 

Verwaltungsgemeinschaft Velden, Rathausplatz 1, 84149 Velden zu erklären.  
 

 

Das entsprechende Online-Verfahren ist auf der Internetseite 

www.vg-velden.de unter E-Verwaltung – digitale Verwaltungs-

leistungen des Rathauses – Bayernportal Online Verfahren 

oder unter nebenstehendem QR-Code zu finden.  
 

http://www.vg-velden.de/
https://www.bayernportal.de/dokumente/onlineservice/7555456214?plz=84149&behoerde=14107629751&gemeinde=027191115671
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Auskünfte zur Eintragung der Übermittlungssperren werden von den An-

sprechpersonen im Bürgerbüro erteilt.  

Telefon: 08742 288-220, E-Mail: buergerbuero@vg-velden.de 

 

Wegfall der Eintragungsmöglichkeit einer Übermittlungssperre an 

die Bundeswehr 
 

Zum 1. Januar 2026 ist im Rahmen des „Gesetzes zur Modernisierung des 

Wehrdienstes“ eine gesetzliche Änderung in Kraft getreten, welche die Über-

mittlungssperre an die Bundeswehr aufhebt. Bisher konnten Einwohner bei 

den Meldebehörden der Datenübermittlung an das Bundesamt für Perso-

nalmanagement der Bundeswehr widersprechen. 
 

Die Meldebehörden sind nun verpflichtet, Namen, Anschrift und Geburtsda-

tum von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im Folgejahr voll-

jährig werden, an die Bundeswehr zu übermitteln. Dies kann jetzt nicht mehr 

durch einen Widerspruch verhindert werden. Sämtliche vor dem 1. Januar 

2026 eingegangenen Widersprüche gegen die Übermittlung an die Bundes-

wehr wurden mit diesem Stichtag gelöscht. Zudem können Neuanträge 

nicht mehr gestellt werden. 

 

Verwaltungsgemeinschaft Velden auf Facebook und Instagram 
 

Seit vielen Jahren berichten wir über die Tageszeitung 

(Vilsbiburger Zeitung – Lokalteil Velden), im Vilstalboten, 

über die Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Vel-

den und jeder der drei Mitgliedsgemeinden sowie im 

vierteljährlich erscheinenden Mitteilungsblatt über das 

gemeindliche Geschehen sowie wichtige Termine, Hin-

weise und Ereignisse.  
 

Ergänzend dazu ist die Verwaltungsgemeinschaft seit ei-

niger Zeit auch eine Seite auf Facebook und auf Insta-

gram. Dort informieren wir unter strikter Beachtung der 

datenschutzrechtlichen Vorgaben ergänzend zu den 

vorstehend genannten Medien über Aktuelles aus dem 

Rathaus, News aus den Gemeinden und vieles mehr.  

 

 

mailto:buergerbuero@vg-velden.de
https://www.facebook.com/vg.velden
https://www.instagram.com/vg_velden/
https://www.instagram.com/vg_velden/
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Keine Feuchttücher in die Toiletten werfen 
 

Leider kommt es immer wieder zu Störungen an den Pumpstationen der Ab-

wasserpumpwerke bzw. in den Kläranlagen. Die Ursachen hierfür stammen 

nachweislich von „Falscheinleitungen“, wie zum Beispiel Damenbinden, 

Feuchttüchern, Tampons, Kondome, Öle, 

Fette, Küchenabfälle, etc. die nichts in der 

Kanalisation zu suchen haben. Wir fordern 

Sie auf, die Einleitungsverbote nach der 

Entwässerungssatzung zu berücksichtigen 

und auf eine ordnungsgemäße Entsor-

gung anfallender Abfälle zu achten. Alle 

Mehraufwendungen der Gemeinden füh-

ren zu einer Erhöhung der Abwasserge-

bühren. 

 

Geschenke mit Herz  

171 Päckchen und 100 Euro für bedürftige Kinder 
 

Die Resonanz auf die bayernweite Humedica-

Weihnachtspaketaktion „Geschenk mit Herz“ 

war auch in diesem Jahr im Bereich der Verwal-

tungsgemeinschaft Velden erfreulich groß. Am 

Ende der Sammelaktion konnten 171 Ge-

schenke und 100 € im Rathaus Velden an die 

ehrenamtlichen Helfer von Humedica über-

reicht und auf die Reise geschickt werden. Die 

liebevoll gepackten Pakete werden an Kinder 

in Osteuropa weitergeleitet. Zielländer sind 

beispielsweise Rumänien, Albanien, Molda-

wien oder der Kosovo. Allein das Gefühl, nicht 

vergessen zu werden, ist für viele Kinder dort 

etwas ganz Besonderes. Sie wachsen oft in Not und Armut in schwierigen, 

familiären Verhältnissen auf. Auch in Heimen und Behinderteneinrichtun-

gen sorgen die „Geschenke mit Herz“ für viel Freude. Ein großes Dankeschön 

an alle Spender. Kindergärten Eberspoint, Sonnenschein und Am Kornfeld, 

Grundschule Pauluszell, Kinderhort und Kinderkrippe – auch dafür herzli-

chen Dank! 
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Wunschzettel Aktion 

110 Wünsche wurden erfüllt 
 

Auch die Wunschzettel-Aktion wurde wieder von Mitarbeitenden des Rat-

hauses organisiert. Ziel der Aktion ist es, alleinlebenden Personen, bedürfti-

gen Personen oder Familien und den Bewohnern der Senioreneinrichtung 

und der Wohngemein-

schaften im Bereich der 

Verwaltungsgemein-

schaft Velden eine 

kleine Freude zum 

Weihnachtsfest zu be-

reiten. 
 

Die Verwaltungsge-

meinschaft Velden be-

dankt sich ganz herzlich 

bei allen Teilnehmen-

den an der Aktion und 

freut sich, dass 110 Per-

sonen beschenkt wer-

den konnten. 

 

Landkreis Landshut ist Teil des Münchner VerkehrsVerbunds 
 

Sebastian Hartinger bei der Übergabe der Geschenke 

an die Senioreneinrichtung 
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Zweckbestimmter Umgang mit dem „Gelben Sack“ 
 

Es wird immer wieder festgestellt, dass gelbe Säcke zweckentfremdet wer-

den. Beispielsweise wird Hausmüll in den gelben Säcken gesammelt. Auch 

in den Altkleidercontainern lassen sich gelbe Säcke finden. Viele verstauen 

ihre leeren Plastik-Getränkeflaschen darin und fahren sie so zum Super-

markt. Der Sack landet dann im Müll. Im Herbst sind die gelben Säcke zur 

Laubentsorgung beliebt. Diese Fremdbenutzung der gelben Säcke führt zu 

einer Verknappung der vom Landkreis für die VG Velden veranschlagten 

Sackmenge. Mitte Dezember war der Vorrat im Rathaus aufgebraucht. Erst 

seit Mitte Januar konnten wieder Säcke an die Bürgerschaft ausgegeben wer-

den.  
 

Daher wird dringend gebeten, gelbe Säcke ausschließlich zum Sam-

meln von Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Metall (Dosen, Scha-

len, usw.) und Verbundmaterialien (Tetra-Packs) zu verwenden.  
 

Um gewährleisten zu können, dass wir allen Bürgerinnen und Bürger 

jederzeit gelbe Säcke ausgeben können, wird zudem dazu aufgerufen, 

sich nur bei Bedarf jeweils eine Rolle abzuholen. 
 

Die gelben Säcke liegen an den folgenden Orten zur Abholung bereit: 

- Rathaus Velden 

- Kanzlei der Gemeinde Wurmsham in Seifriedswörth 

- Kanzlei der Gemeinde Neufraunhofen in Neufraunhofen 

- Altstoffsammelstellen Velden und Wurmsham 

- Bäckerei Neudecker in Obervilslern, Dorfstraße 

- Gasthaus Trappentreu, Eberspoint 

- Bäckerei Kellermeier in Wurmsham 

 

Öffnungszeiten der Altstoffsammelstellen in der Osterwoche 
 

Die Altstoffsammelstellen Velden und Wurmsham haben in der Osterwoche 

zu folgenden Zeiten geöffnet: 
 

Öffnungszeiten Velden Wurmsham 

Mittwoch, 01.04. 14:00 – 18:00 Uhr 15:00 – 17:00 Uhr 

Karfreitag, 03.04. geschlossen freitags nie geöffnet 

Karsamstag, 04.04. 09:00 – 12:00 Uhr 09:00 – 11:00 Uhr 
 

Anschließend gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten. 



 

 

Seite 10                                                                                        Gmoa-Blattl 01/2026                                                                                                              

Ferienprogramm im Jahr 2026 
 

Im Jahr 2026 sollen in der Verwaltungsgemeinschaft Velden wieder Ferien-

programme für die Sommerferien (03. August bis 14. September) veran-

staltet werden. 

 

Für das Ferienprogramm des Mark-

tes Velden werden die Vereine und 

Organisatoren von Programmpunk-

ten gebeten, ihre Planungen frühzei-

tig anzustellen und im Rathaus Vel-

den zu melden. Die Veranstaltungs-

meldungen können bis spätestens 31. 

Mai 2026 online auf der Internetseite 

https://www.markt-velden.de/ 

ferienprogramm.html, über den  

QR-Code oder direkt bei Verena 

Meindl (E-Mail: meindl@vg-velden.de, 

Telefon: 08742 288-237) erfolgen. An-

fang April werden zusätzlich  

Anmeldeformulare per E-Mail an die  

Veldener Vereine verschickt. 
 

Das fertige Ferienprogramm steht ab Mitte Juni auf der Inter-

netseite des Marktes Velden zur Verfügung. Außerdem wird 

es über die Kindertagesstätten und die Schule digital an alle 

Eltern verteilt. 

 

Das Ferienprogramm der Gemeinde Wurmsham wird wieder von Anna 

Maier und Franziska Limmer organisiert. Meldungen für Programmpunkte 

oder Rückfragen können per E-Mail an anna-wurmsham@t-online.de 

oder franziska.limmer@gmx.de erfolgen. Auch hier werden zusätzlich An-

schreiben zur Anmeldung an die Vereine verschickt. 

 

In der Gemeinde Neufraunhofen organisiert der Theobaldimarkt- und 

Förderverein in gewohnter Weise das Ferienprogramm. 

 

 

 

http://www.markt-velden.de/ferienprogramm.html
http://www.markt-velden.de/ferienprogramm.html
mailto:meindl@vg-velden.de
mailto:anna-wurmsham@t-online.de
mailto:franziska.limmer@gmx.de
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ILE Bina-Vils fördert 17 Projekte im ILE-Gebiet 
 

100.000 € Förderung stehen der ILE Bina-

Vils über das Regionalbudget 2026 zur För-

derung von Kleinprojekten zur Verfügung. 

Über den ILE-Aufruf gingen 26 Projektan-

fragen bei der ILE Bina-Vils ein. Das Entscheidungsgremium hat getagt: 

17 Kleinprojekte wurden ausgewählt.  
 

Die ILE (Integrierte Ländliche Entwicklung) Bina-Vils, ein Zusammenschluss 

von 14 Gemeinden im südlichen Landkreis Landshut, rief die Bürger erneut 

auf, Förderanfragen für Kleinprojekte für das Förderjahr 2026 einzureichen. 

Ziel der Fördermaßnahme ist es, die Region der ILE Bina-Vils als Lebens-, Ar-

beits-, Erholungs- und Naturraum zu sichern und weiterzuentwickeln. Finan-

ziert wird das Regionalbudget in Höhe von insgesamt 100.000,00 € über das 

Amt für Ländliche Entwicklung und den Gemeinden der ILE Bina-Vils. Die 

Aufrufphase endete am 11.12.2025. Dabei gingen bei der ILE Bina-Vils 26 

Projektanfragen ein.  
 

Am 23.01.2026 tagte das Entscheidungsgremium der ILE Bina-Vils in Gerzen. 

Die Gremiumsmitglieder diskutierten und berieten sich intensiv zu jeder 

Projektanfrage. Neu in diesem Jahr ist die Erhöhung der Bewertungskrite-

rien von fünf auf zehn. Die über die Bewertungsmatrix ermittelte Gesamt- 

Punktezahl je Projekt ergab eine Rangfolge der Kleinprojekte und bestimmte 

damit die Projektauswahl.  
 

Das ILE Bina-Vils Entscheidungs-

gremium 

Von links nach rechts: Bürger-

meister Josef Reff, Julia Aigner, 

Alfred Forster, ILE Bina-Vils- Re-

gionalmanagerin Monika Wun-

derlich, Thomas Schratzenstal-

ler, Elisabeth Engl, Josef Schu-

bert, Friederike Elbauer (Bild: Jo-

sef Rothenaigner)  

 
 

Folgende Projekte aus dem Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Velden 

werden über das Regionalbudget 2026 der ILE Bina-Vils mit bis zu 10.000 € 

gefördert:   
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- Schneidern von Lederhosen nach traditioneller Vorlage; Trachtenver-

ein Hinterskirchen / Neufraunhofen  

- Gewässerrandstreifen Gehölzpflanzung Bina; Bund Naturschutz Obe-

res Binatal Rottquelle  

- Erweiterung des Spielplatzes in Wurmsham um eine Kletteranlage; Ge-

meinde Wurmsham  

- Bolzplatz Pauluszell, Kleinfeldtore; Dorfwurzeln Pauluszell e.V.  

- Kabinensanierung / Aufwertung; FC Eberspoint / Velden  

- Faltpavillon für die Feuerwehr; Feuerwehr Pauluszell e.V.  

 

Rückblick Förderung Projekte 

2025 über das Regionalbudget  

Die ILE Bina-Vils hat im Jahr 2025 

ebenfalls 17 Projekte über das Regi-

onalbudget gefördert. Manche Pro-

jekte konnten nur aufgrund der För-

derung umgesetzt werden. Die Aus-

zahlung der Fördergelder erfolgte 

im Dezember, wie auch die Jahre zu-

vor. Das Regionalbudget ist eine 

jährliche Förderung, die ausschließ-

lich eine ILE (Integrierte Ländliche 

Entwicklung - kurz ILE) anbieten 

kann. Wir, die ILE Bina-Vils, hoffen 

auch weiterhin das Regionalbudget 

anbieten zu können, um damit den 

Ländlichen Raum mit dem Engage-

ment der Bürgerinnen und Bürger 

und unserer finanziellen Unterstüt-

zung als Lebens-, Arbeits-, Erho-

lungs- und Naturräume zu sichern 

und weiterzuentwickeln. 
 

Auf der ILE-Internetseite finden 

Sie alle geförderten Projekte 

aus diesem Jahr 

und den Vorjah-

ren. 

 

 
SV Neufraunhofen- Tischtennisplatten 
 

 
FFW Wurmsham- Kampagne 
 

 
Malteser Velden- Einsatz E-Bikes 
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Unternehmernacht Landshut Süd 
 

 

Entdeckungstour durch die regionale Wirtschaft 

Betriebe öffnen ihre Türen außerhalb der regulären Öffnungszeiten 
 

Am Freitag, den 24. April 2026 heißt es: Türen auf für die Region! Unter dem 

Motto „Lokale Vielfalt erleben. Unternehmen und ihre Produkte entdecken.“ 

lädt die UnternehmerNacht LA-Süd alle Interessierten auf eine einzigartige 

Entdeckungstour durch die regionale Wirtschaft ein.  
 

Initiiert von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Landshut bzw. dem 

Regionalmanagement Landshut haben sich Unternehmen aus Vilsbiburg, 

Geisenhausen, Velden, Wurmsham, Bodenkirchen, Schalkham, Gerzen, Krö-

ning und Aham zusammengetan, um die Vielfalt und Stärke der lokalen Wirt-

schaft erlebbar zu machen. 
 

An diesem besonderen Abend stehen die Türen der mitwirkenden Unter-

nehmen außerhalb der regulären Öffnungszeiten (von 17-21 Uhr) offen – 

eine hervorragende Gelegenheit für die Besucherinnen und Besucher, die 

Betriebe mit ihren Produkten bzw. Dienstleistungen und die Menschen da-

hinter kennenzulernen, neue Kontakte zu knüpfen oder die beruflichen 

Möglichkeiten und Chancen zu entdecken. Außerdem lockt ein Gewinnspiel 

mit attraktiven Preisen. 
 

Mit dabei sind unter anderem die Firmen Elektro-Netzwerk Ramsauer und 

Strobl Heizung-Solar aus dem Markt Velden und die Firmen Walter Föcker-

sperger GmbH, „Die Schmiede“ und Kirmeier GmbH Nutzfahrzeuge aus dem 

Gemeindebereich Wurmsham 
 

Nähere Infos zur UnternehmerNacht LA-Süd gibt’s auf der  

Internetseite www.unternehmernacht-landshut.de. 

 

 

http://www.unternehmernacht-landshut.de/
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Ehrenamtspreis 2026 der Versicherungskammer Stiftung 

Ehrenamt zeitgemäß gestalten – offen für Neues, stark im Miteinander 

Die Ausschreibung für den Ehrenamtspreis 2026 der Versicherungskammer 

Stiftung ist gestartet! Unter dem Motto „Ehrenamt zeitgemäß gestalten – Of-

fen für Neues, stark im Miteinander“ werden in diesem Jahr wieder heraus-

ragende Projekte, Initiativen und Organisationen aus Bayern und der Pfalz 

ausgezeichnet, die mit innovativen Ideen und großem Engagement das Mit-

einander in ihrer Gemeinschaft stärken.  
 

Gesucht werden Initiativen, Organisationen, Schulen und Projekte mit 

Vorbildcharakter, die neue Wege im Ehrenamt gehen, kreative Zusammen-

arbeit fördern, neue Mitglieder gewinnen und eine offene Willkommenskul-

tur leben. Ob Kampagne oder einmalige Aktion – entscheidend ist, wie Tra-

dition und Wandel nachhaltig verbunden werden. Bewerbungen aus allen 

Bereichen bürgerschaftlichen Engagements sind willkommen.  
 

Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online – entweder über die eigene 

Organisation oder über die Stadt bzw. Gemeinde, in der das Projekt stattfin-

det. Einsendeschluss ist der 31. März 2026. Die Auswahl der Preisträgerin-

nen und Preisträger übernimmt eine unabhängige Jury. Die Gewinner wer-

den im Frühjahr informiert, die Preisverleihungen finden regional statt.  
 

Für den Ehrenamtspreis 2026 werden insgesamt 45.000 Euro an Preis-

geldern vergeben. Acht Preisträger aus den bayerischen Regierungsbezir-

ken und der Pfalz erhalten jeweils 5.000 Euro. Darüber hinaus vergibt die 

Jury Publikumspreise in Höhe von insgesamt 5.000 Euro an vier ausgewählte 

Projekte. „Mit dem Ehrenamtspreis möchten wir das vielfältige Engagement 

in Bayern und der Pfalz sichtbar machen und neue Impulse für ein moder-

nes, zukunftsfähiges Ehrenamt setzen“, so Isabel Stier, Geschäftsführerin 

der Versicherungskammer Stiftung.   
 

Für weitere Informationen und zur Einreichung von Bewer-

bungen scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie 

die Internetseite:  

https://versicherungskammer-stiftung.de/preise/ 

ehrenamtspreis/ehrenamtspreis-2026/ausschreibung/ 

https://versicherungskammer-stiftung.de/preise/ehrenamtspreis/ehrenamtspreis-2026/ausschreibung/
https://versicherungskammer-stiftung.de/preise/ehrenamtspreis/ehrenamtspreis-2026/ausschreibung/


____________________________________________________________________ 

Gmoa-Blattl 01/2026                                                                                        Seite 15  

Jetzt für den Bürgerenergiepreis Niederbayern 2026 bewerben – 

10.000 Euro Preisgeld für die Preisträger 
 

Wer sich für die Energiezu-

kunft vor Ort stark macht, 

wird belohnt. Seit 14 Jahren 

rufen die Bayernwerk Netz 

GmbH und die Regierung 

von Niederbayern zur Teil-

nahme am Bürgerenergie-

preis auf. „Wir suchen Menschen, die sich mit viel Engagement um Klima und 

Umwelt kümmern. Wir zeichnen Vorbilder aus, die eindrucksvoll vermitteln, 

dass jeder Einzelne vor Ort seinen Beitrag zum Gelingen der Energiewende 

leisten kann“, so Markus Leczycki, der beim Bayernwerk die Partnerschaften 

mit den bayerischen Kommunen verantwortet. „Zusammen mit der Regie-

rung von Niederbayern als Kooperationspartner starten wir die nächste 

Runde, bei der wieder insgesamt 10.000 Euro Preisgeld auf Energieheldin-

nen und Energiehelden aus Niederbayern warten. Prämiert wird beeindru-

ckender Einsatz und Ideenreichtum sowie Projekte, die Ansporn für uns alle 

auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft sind“   
 

Auszeichnung für alle Generationen   

Bewerben können sich Privatpersonen, Vereine, Institutionen, Schulen und 

Kindergärten. Die Bandbreite an möglichen Engagements ist groß. Das kann 

in Form von Maßnahmen rund um Energie sein, das können ebenso Um-

weltprojekte oder Aktionstage rund um Müll- oder Plastikvermeidung oder 

ein sinnvoller Umgang mit Lebensmitteln sein.  
 

Hier geht es zur Bewerbung   

Die Teilnahmebedingungen und die Online-Bewerbung zum 

Bürgerenergiepreis sind im Internet unter https://www.bay-

ernwerk.de/de/ueber-uns/engagement/oekologie-und-

energiezukunft/buergerenergiepreis.html oder über den 

nebenstehenden QR-Code abrufbar.   
 

Bewerben Sie sich für diesen Preis und zeigen Sie allen, mit welchen Maß-

nahmen Sie die Energiezukunft vorantreiben. Alle Bewerbungen, die bis zum 

25. März 2026 hochgeladen werden, nehmen in dieser Bewerbungsrunde 

teil. Später eingehende Bewerbungen werden im Folgejahr berücksichtigt.   

https://www.bayernwerk.de/de/ueber-uns/engagement/oekologie-und-energiezukunft/buergerenergiepreis.html
https://www.bayernwerk.de/de/ueber-uns/engagement/oekologie-und-energiezukunft/buergerenergiepreis.html
https://www.bayernwerk.de/de/ueber-uns/engagement/oekologie-und-energiezukunft/buergerenergiepreis.html
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Die Preisträger werden durch eine Fachjury benannt, die auch die Höhe des 

Preisgeldes festlegt. 
 

Fragen zum Bewerbungsverfahren beantwortet die Projektverantwortliche 

des Bayernwerks, Annette Vogel,  

Telefon 09 21-2 85-20 82, E-Mail: annette.vogel@bayernwerk.de.  

 

 

Mikrozensus 2026 startet: 130.000 Bürgerinnen und Bürger werden 

befragt 
 

 

 

 
 

Pressemitteilung des bay. Standesamts für Statistik vom 13. Januar 2026  

 

Der Mikrozensus liefert wichtige Daten zur wirtschaftlichen und sozia-

len Lage der Bevölkerung  
 

Jedes Jahr wird in Bayern – wie im gesamten Bundesgebiet – der Mikrozen-

sus durchgeführt. Diese Haushaltsbefragung ermittelt Daten zur wirtschaft-

lichen und sozialen Lage der Bevölkerung. Bundesweit sind ein Prozent der 

Bevölkerung und damit in Bayern rund 130.000 Personen auskunftspflichtig. 

Mit ihrer Teilnahme tragen die Befragten dazu bei, dass politische Entschei-

dungen faktenbasiert getroffen werden können. Die Befragung erfolgt als 

Telefoninterview oder Online-Befragung.   
 

Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung in Deutsch-

land. Im Rahmen dieser Erhebung geben in Bayern jedes Jahr rund 130 000 

Personen in etwa 65.000 Haushalten stellvertretend für alle Bürgerinnen 

und Bürger des Freistaats Auskunft zu ihren Arbeits- und Lebensbedingun-

gen. Damit tragen die befragten Personen dazu bei, die wirtschaftliche und 

soziale Lage der Haushalte zu verstehen und die Lebensbedingungen der 

Bevölkerung zu verbessern. Nur durch verlässliche, qualitativ hochwertige 

Daten können Entscheidungen zum Beispiel zur Bekämpfung von Armut, zur 

Förderung von Kinderbetreuung oder zur Unterstützung von Rentnerinnen 

und Rentnern faktenbasiert und zielgerichtet getroffen werden.  
 

 

 

 

 

mailto:annette.vogel@bayernwerk.de
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Wer muss teilnehmen und wie läuft die Mikrozensuserhebung ab?  

Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach einem mathema-

tisch statistischen Zufallsverfahren, das zunächst Gebäude- bzw. Gebäude-

teile für die Teilnahme am Mikrozensus auswählt. Befragt werden die Be-

wohnerinnen und Bewohner dieser Gebäude. Ehrenamtliche Erhebungsbe-

auftragte konkretisieren dazu die Stichprobe über die Klingelschilder. Dabei 

können sie sich als Erhebungsbeauftragte des Bayerischen Landesamts für 

Statistik ausweisen.    
 

Anschließend werden die ausgewählten Haushalte vom Landesamt für Sta-

tistik schriftlich zur Teilnahme am Mikrozensus aufgefordert. Mit dem 

Schreiben werden die Haushalte ausführlich über die Erhebung informiert. 

Die Fragen des Mikrozensus können entweder im Rahmen eines Telefonin-

terviews oder einer Online-Befragung beantwortet werden. Für die Telefon-

interviews sind bayernweit etwa 130 Erhebungsbeauftragte im Einsatz, die 

sorgfältig ausgewählt und für die Durchführung der Interviews umfassend 

geschult wurden. Die Befragungen finden ganzjährig von Januar bis Dezem-

ber statt.   
 

Es besteht Auskunftspflicht  

Fundierte Entscheidungen kann die 

Politik nur auf Basis verlässlicher und 

repräsentativer Ergebnisse treffen. Um 

dies zu gewährleisten, besteht nach 

dem Mikrozensusgesetz Auskunfts-

pflicht. Alle Angaben werden streng 

vertraulich behandelt und ausschließ-

lich für statistische Zwecke verwendet. 

Dabei werden die Ergebnisse in aggre-

gierter Form veröffentlicht, so dass 

kein Rückschluss auf einzelne Perso-

nen möglich ist.  
 

Weitere Informationen:  

Ausführliche Informationen zum Mikrozensus finden Sie auf 

der Internetseite https://www.statistik.bayern.de/statis-

tik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/index.html 

oder durch Scannen des QR-Codes.   

 

https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/index.html
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/index.html
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Information zur Kommunalwahl am 08. März 2026 
 

Bei den Wahlen am 08. März 

2026 werden für den Markt Ve-

lden der hauptberufliche erste 

Bürgermeister und der Markt-

gemeinderat mit zwanzig Mit-

gliedern neu gewählt. In der Gemeinde Wurmsham und der Gemeinde 

Neufraunhofen wird jeweils der ehrenamtliche erste Bürgermeister und 

der Gemeinderat mit zwölf Mitgliedern neu gewählt. Außerdem stehen die 

Wahl des Landrates und der Kreistagsmitglieder an. Jeder wahlberechtigte 

Bürger erhält also vier Stimmzettel. 
 

Das Wahlrecht ist eines der grundlegenden staatsbürgerlichen Rechte. Je-

der wahlberechtigte Bürger sollte davon Gebrauch machen und so seiner 

Meinung Geltung verschaffen. Die gewählten Personen bestimmen in den 

nächsten sechs Jahren über die Angelegenheiten unserer Gemeinden und 

unseres Landkreises. Es wäre bedauerlich, wenn in unseren Gemeinden ein 

hoher Anteil an „Nichtwählern“ zu verzeichnen wäre. 
 

Jede wahlberechtigte Person erhält einen Brief mit der Wahlbenachrichti-

gung. Neben der Abstimmung im zugeteilten Wahllokal besteht die Mög-

lichkeit zur Briefwahl. Die Beantragung der Briefwahlunterlagen ist bis spä-

testens Freitag, 06. März 2026 um 15.00 Uhr im Rathaus Velden bzw. über 

das Internet unter www.vg-velden.de/kommunalwahl möglich. Bei nach-

gewiesener plötzlicher Erkrankung ist die Ausgabe von Briefwahlunterla-

gen auch noch am Wahltag von 8.00 bis 15.00 Uhr im Rathaus Velden mög-

lich. 
 

Generell gilt: Die zur Verfügung stehende Stimmenzahl ist auf jedem 

Stimmzettel aufgedruckt. Der Stimmzettel ist vor allem dann ungültig, 

wenn er nicht eindeutig erkennen lässt, für wen die Stimmen abgegeben 

sind, leer abgegeben wird, unzulässige Zusätze enthält oder die Gesamt-

stimmenzahl überschritten ist. 

 

Auf den folgenden Seiten werden die verschiedenen Stimmzettel und 

Wahlmöglichkeiten genau erläutert: 
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Wahl des ersten Bürgermeisters (gelber Stimmzettel) 
 

Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. 

 

Für die Wahl zum ersten Bürgermeister im Markt Velden kandidieren 

Thomas Dax (Freie Wähler Velden), Marcel Zviedris (CSU), Thomas Höbel 

(SPD) und Melanie Nagy (Unabhängige Liste Velden). Andere Personen als 

die auf dem Stimmzettel aufgedruckten Bewerberinnen und Bewerber kön-

nen nicht gewählt werden. 

 

Für die Wahl des ehrenamtlichen ersten Bürgermeisters der Gemeinde 

Wurmsham ist der Amtsinhaber Manuel Schott (Freie Wählergemeinschaft 

Pauluszell) der einzige Kandidat. Auf dem Stimmzettel kann daher auf dem 

freien Feld auch eine andere wahlberechtigte Person eingetragen werden. 

 

Für die Wahl des ehrenamtlichen ersten Bürgermeisters der Gemeinde 

Neufraunhofen ist der Amtsinhaber Anton Maier (CSU-Freie Wählerge-

meinschaft) der einzige Kandidat. Auf dem Stimmzettel kann daher auf 

dem freien Feld auch eine andere wahlberechtigte Person eingetragen wer-

den. 

 

Wahl der Gemeinderatsmitglieder (hellgrüner Stimmzettel) 
 

Für Velden liegen vier Wahlvorschläge vor. Jeder Wahlberechtigte hat 20 

Stimmen.  
 

Für Wurmsham gibt es zwei verschiedene Listen. Jeder Wahlberechtigte 

hat 12 Stimmen. 
 

In Neufraunhofen wurden drei verschiedene Listen eingereicht. Jeder 

Wahlberechtigte hat hier 12 Stimmen. 

 

Die Wahl wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl durchgeführt. Da-

bei dürfen keine Namen hinzugefügt werden, aber es ist zulässig, vorge-

druckte Bewerber zu streichen. Es bestehen folgende Möglichkeiten der 

Stimmabgabe: 
 

- Ankreuzen einer Liste: Der Wähler kann eine Liste ankreuzen, ohne 

bestimmte Personen zu wählen. Damit vergibt er so viele Stimmen, wie 

die Liste Namen umfasst. 
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- Stimmabgabe durch Einzelstimmabgabe oder „Häufeln“: Den ein-

zelnen Bewerbern können bis zu drei Stimmen gegeben werden. Aber 

auch in diesem Fall darf die Gesamtstimmenzahl nicht überschritten 

werden. 
 

- Stimmen für Personen auf verschiedenen Listen: Der Wähler kann 

seine Stimmen Bewerbern auf verschiedenen Listen geben. Dabei kann 

er Einzelstimmen verteilen oder auch „Häufeln“. Auch hier darf die Ge-

samtstimmenzahl nicht überschritten werden. 
 

- Verbindung von Listenkreuz und Einzelabgabe: Die Einzelstimm-

vergabe oder das „Häufeln“ kann mit einem Listenkreuz verbunden 

werden. Soweit die Gesamtstimmenzahl nicht auf bestimmte Bewerber 

vergeben ist, kommen die Reststimmen dem Wahlvorschlag mit dem 

Listenkreuz zugute. Damit wird vermieden, dass nicht vergebene Ein-

zelstimmen verschenkt werden. 

 

Wahl des Landrates (hellblauer Stimmzettel) 

Für dieses Amt kandidieren 6 Bewerber: Geilersdorfer Claudia (CSU), 

Schmidt Franziska (Grüne), Holzner Alfred (Freie Wähler), Müller Ruth (SPD), 

Eglhuber Norbert (FDP), Heilmeier Lorenz (ÖDP). Jeder Wähler hat eine 

Stimme. Andere Personen als die auf dem Stimmzettel aufgedruckten Be-

werberinnen und Bewerber können nicht gewählt werden. 

 

Wahl des Kreistages (weißer Stimmzettel) 

Es liegen 11 Wahlvorschläge mit insgesamt 618 Kandidaten vor. Wie auch 

bei der letzten Kreistagswahl beteiligen sich die folgenden Parteien und 

Wählergruppen: CSU, Freie Wähler, AfD, Bündnis 90/Die Grünen, SPD, ÖDP, 

Junge Liste, FDP, Frauen für den Landkreis Landshut (FLL), Junge Wähler 

und Die Linke. Jeder Wähler hat 70 Stimmen. Ansonsten gelten die Ausfüh-

rungen zur Wahl des Gemeinderates. 

 

Zur Vorbereitung auf die Abstimmung können Muster-

stimmzettel und digitale Probestimmzettel auf der Inter-

netseite der VG Velden angeschaut werden. Sie finden die 

Stimmzettel über den nebenstehenden QR-Code oder di-

rekt auf der Internetseite www.vg-velden.de/kommu-

nalwahl.  
 

 

https://www.vg-velden.de/kommunalwahl.html
https://www.vg-velden.de/kommunalwahl.html
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Dazu ein Tipp: Die geplante Wahl mit den Namen bzw. Nummern der Kan-

didaten zu Hause auf einen Zettel notieren und später in die Wahlkabine 

mitnehmen. Dies kann beim Abstimmen ein langes Suchen und Verweilen 

in der Wahlkabine ersparen. 

 

Sollte es bei der Landratswahl und/oder bei der Wahl des ersten Bürger-

meisters des Marktes Velden zu einer Stichwahl kommen, findet diese am 

Sonntag, 22. März 2026 von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. 

Wahlberechtigte, die auch für eine eventuelle Stichwahl Briefwahlunterla-

gen beantragt haben, erhalten diese automatisch per Post zugesandt. 

 

Selbstverständlich stehen die Mitarbeiter des Rathauses Velden für alle 

Rückfragen zur Wahl telefonisch unter 08742 288-220 oder per E-Mail an 

wahlen@vg-velden.de zur Verfügung. Außerdem verweisen wir auf die In-

formationen auf der Internetseite: www.vg-velden.de/kommunalwahl.  

 

Hinweis zu den Wahllokalen 
 

Für die Kommunalwahl weisen wir darauf hin, dass in folgenden Wahlloka-

len Sportheim Eberspoint, Gemeindekanzlei Neufraunhofen und 

Schule Pauluszell die Erreichbarkeit nur über einige Stufen möglich ist. 
 

Ältere oder gehbehinderte Personen aus diesen 

Stimmbezirken können jederzeit Briefwahlunterlagen 

beantragen oder einen Wahlschein zur Abstimmung in 

einem anderen barrierefreien Wahllokal in ihrer Ge-

meinde erhalten. Wenden Sie sich bei Rückfragen an 

die Sachbearbeiter im Rathaus, Telefon 08742 288-220. 

 

Briefwahl richtig beantragen 
 

Die Briefwahlunterlagen können auf der Internetseite 

www.vg-velden.de/kommunalwahl, über nebenstehen-

den QR-Code, sowie schriftlich, z.B. mit dem Antrag auf der 

Rückseite der Wahlbenachrichtigung oder persönlich im 

Rathaus Velden beantragt werden.  

Die Beantragung ist ab Erhalt der Wahlbenachrichtigung möglich. Es wird 

jedoch darauf hingewiesen, dass die Briefwahlunterlagen erst ab Montag, 

https://www.vg-velden.de/kommunalwahl.html
https://www.vg-velden.de/kommunalwahl.html
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16. Februar versendet bzw. ausgegeben werden können. Um Verständnis 

dafür wird gebeten. 
 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss eine schriftliche Vollmacht 

vorlegen. Der Bevollmächtigte muss das 16. Lebensjahr vollendet haben 

und darf nicht mehr als vier Wahlberechtigte bei der Entgegennahme der 

Briefwahlunterlagen vertreten. 
 

Bitte beachten: Wer mit Briefwahl wählt, wird darauf hingewiesen, dass der 

Wahlschein unterschrieben in dem dafür vorgesehenen verschlossenen 

Kuvert zurückzugeben ist. Achten Sie besonders auf das ordnungsgemäße 

Verpacken der Stimmzettel. Dazu ist den Briefwahlunterlagen eine genaue 

Anleitung beigefügt. Nach den Erfahrungen bei vorangegangenen Wahlen 

kommt es hier oftmals zu Fehlern, die zur Ungültigkeit der Stimmabgaben 

führen können. 

 

Bekanntgabe der Ergebnisse der Kommunalwahl am 08. März 2026 
 

Die Ergebnisse der Wahl der Bürgermeister und der Gemeinderäte in un-

serer drei Mitgliedsgemeinden werden wir am Wahlabend ab 18.00 Uhr ak-

tuell nach Eingang der Meldungen aus den einzelnen Stimmbezirken im In-

ternet unter www.vg-velden.de veröffentlichen. Nach dem Wahltag er-

folgt die Bekanntgabe der Ergebnisse selbstverständlich auch in der Tages-

zeitung und im nächsten „Gmoa-Blattl“.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Frühjahrsreinigung mit der Kehrmaschine 
 

Im Zeitraum vom 23. bis 27. März erfolgt durch eine Fremdfirma die Stra-

ßenreinigung im Frühjahr. Die Anlieger werden gebeten, spätestens bis da-

hin den Splitt von den Gehsteigen abzukehren, dabei aber keine großen 

Haufen zu bilden. Wichtig ist, dass am Fahrbahnrand keine Autos geparkt 

sind, damit ein vollständiges Reinigen aller Straßenabschnitte möglich ist. 

https://www.vg-velden.de/home-vg-velden.html
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Bürgermeister Ludwig Greimel verabschiedet sich 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

nach nunmehr zwölf Jahren im Amt als Ihr Bürgermeister ist es an der Zeit, 

Abschied zu nehmen. Als ich 2014 dieses Amt antrat, konnte ich nur ahnen, 

welche Herausforderungen, aber auch welche wunderbaren Begegnungen 

und Erlebnisse diese Aufgabe mit sich bringen würde. Heute, im Jahr 2026, 

blicke ich mit Dankbarkeit und Zufriedenheit zurück. 

Wir haben in dieser Zeit vieles gemeinsam bewegt: Projekte auf den Weg 

gebracht, die unsere Gemeinde weiterentwickelt und lebenswerter ge-

macht haben, schwierige Entscheidungen getroffen und auch Krisenzeiten 

mit Zusammenhalt gemeistert. Diese Jahre waren für mich geprägt von Ver-

trauen, Zusammenarbeit und dem unermüdlichen Engagement vieler Men-

schen – im Rathaus, in den Vereinen, in den Betrieben und in der Bürger-

schaft. 

Mein besonderer Dank gilt all jenen, die mich auf diesem Weg begleitet, 

unterstützt und auch konstruktiv kritisch hinterfragt 

haben. Demokratie lebt vom Miteinander und auch 

von der Auseinandersetzung – und ich bin stolz da-

rauf, dass wir in unserer Gemeinde stets mit Respekt 

und Offenheit miteinander umgegangen sind. 

Nun übergebe ich demnächst das Amt mit dem guten 

Gefühl, dass unsere Gemeinde auf einem soliden Fun-

dament steht und mit Zuversicht in die Zukunft bli-

cken kann. 

Ich selbst freue mich auf mehr Zeit für mein Privatle-

ben, das bislang zu kurz kam – und vielleicht auch auf 

das eine oder andere interessante Projekt. 

Abschied zu nehmen ist mit einem lachenden und ei-

nem weinenden Auge verbunden. Ich bleibe aber mit 

Herz und Gedanken eng verbunden mit dieser Ge-

meinschaft, die mir über all die Jahre noch mehr ans 

Herz gewachsen ist. 

Ich danke Ihnen allen für das Vertrauen, das Miteinan-

der und die schöne gemeinsame Zeit. 
 

Ihr Ludwig Greimel 

Erster Bürgermeister 
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Markt Velden – Haushaltsplan für das Jahr 2026 
 

Am 21.01.2026 wurde der Haushalt des Marktes Velden für das Haushalts-

jahr 2026 festgesetzt. 
 

Verwaltungshaushalt 

jeweils Einnahmen 

und Ausgaben 

Vermögenshaushalt 

jeweils Einnahmen 

und Ausgaben 

Zuführung zum  

Vermögenshaushalt 

Neuverschuldung 

EUR 17.550.000,00 EUR 8.693.000,00 EUR 1.500.000,00 EUR 0,00 

 

Wichtige Investitionen: 

- Feuerwehrfahrzeug und Fahrzeuge/Maschinen für den Bauhof 

- Fertigstellung des Kultur- und Skulpturenparks 

- Kostenanteil am Projekt „B 388 – Preysing-Allee Knotenpunktumbau“ 

und weitere Straßenbaumaßnahmen, insbesondere im Bereich 

Georg-Brenninger- und Jahnstraße 

- Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebäuden und Schaffung von 

Wohnraum in der Liegenschaft „Marktplatz 48“ 

- Breitbandausbau 

 

Carsharing in Velden 
 

Der „Mikar-Bus“ in Velden mit seinem festen Standort am Volksfestplatz, 

hat eine sehr gute Resonanz. Im Jahr 2025 wurde der Opel Vivaro 116-mal 

gebucht. Dabei wurden 21.621 Kilometer zurückgelegt. Die längste Fahrt 

betrug 1.383 Kilometer.  
 

Insgesamt konnten am Standort Velden bisher 578 Buchungen verzeichnet 

werden. Dabei wurden 100.355 Kilometer zurückgelegt, von denen die 

längste Fahrt 2.286 Kilometer betrug. 
 

Aufgrund der großen Nachfrage konnte die Zusammenarbeit mit der Firma 

Mikar bis zum Jahr 2030 verlängert werden. Im Zuge der Vertragsverlänge-

rung, wird am 10. Februar das bisherige Fahrzeug durch einen neuen 

Nissan Primastar ausgetauscht.  
 

Für den neuen Neunsitzer gelten dieselben Tarife, wie auch für das bishe-

rige Fahrzeug: 
 

- 7,90 € / Stunde 

- 79,90 € / 24 Stunden 

- 300 km frei pro Buchung 

- 0,15 € ab dem 301. km 
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Wie funktioniert das Ausleihen? 

Schritt 1: Vorerst bedarf es einer einmaligen kostenlosen Registrierung als 

Fahrer. Diese erfolgt schnell und einfach über die MIKAR APP. Diese können 

Sie sich im Apple App Store oder Google Play Store herunterladen. 
 

Schritt 2: Nach erfolgreicher Prüfung Ihrer Daten, Führerscheins und der 

Hinterlegung einer Zahlungsart kann es bereits losgehen! Die Freischaltung 

erfolgt in Regelfall innerhalb von zwei Werktagen. 
 

Schritt 3: Mithilfe der MIKAR APP auf Ihrem Smartphone können Sie schnell 

und unkompliziert Fahrten buchen und schlüsselfrei die Öffnung des Fahr-

zeugs veranlassen. Papiere und Autoschlüssel liegen dann im Fahrzeug für 

Sie bereit. Der Parkplatz des Fahrzeuges ist sowohl in der App als auch auf 

unserer Website in der Karte gekennzeichnet. 
 

Unter https://mikar.de/standorte/velden-84149/ sind 

die Einzelheiten zur Registrierung, Buchung und Nutzung 

des Fahrzeugs beschrieben und abrufbar.  
 

 

 

 

 

 

 
 

https://mikar.de/standorte/velden-84149/
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Gemeinde Neufraunhofen – Haushaltsplan für das Jahr 2026 
 

Am 12.01.2026 wurde der Haushalt der Gemeinde Neufraunhofen für das 

Haushaltsjahr 2026 festgesetzt. 
 

Verwaltungshaushalt 

jeweils Einnahmen 

und Ausgaben 

Vermögenshaushalt 

jeweils Einnahmen 

und Ausgaben 

Zuführung zum 

Vermögenshaushalt 

Neuverschuldung 

EUR 2.890.000,00 EUR 1.590.000,00 EUR 160.000,00 EUR 0,00 

 

Wichtige Investitionen: 

- Fertigstellung des Neubaus der Feuerwehrfahrzeughalle Hinterskir-

chen 

- Kanal- und Straßenbau im Bereich „Am Weiher“ 

- Baumaßnahmen an der Wasserversorgung: Rückbau des BrunnenⅠ 

- und Fertigstellung des Notverbunds zur Wasserversorgung Velden  

- Regenrückhaltung und teilweise Pflasterung am Bauhofgelände 

- Breitbandausbau 

- Beschaffung eines neuen Dückers für Mäharbeiten des Bauhofs als Er-

satz für das marode, rund 40 Jahre alte Gerät 

 

Sprechstunden von Bürgermeister Maier in Neufraunhofen 
 

Bürgermeister Anton Maier hält an jedem Donnerstag in der Zeit von 17.30 

Uhr bis 18.30 Uhr in der Gemeindekanzlei in Neufraunhofen, Veldener 

Straße 7, eine Bürgersprechstunde ab. 

 

Bürgerversammlung der Gemeinde Neufraunhofen 
 

Die Bürgerversammlung der Gemeinde Neufraunhofen findet am Sams-

tag, den 14. Februar 2026 um 14.00 Uhr im Gasthaus Rampl in Hinters-

kirchen statt. Neben dem Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters und 

der Möglichkeit für Anfragen werden wichtige Informationen für die Kom-

munalwahlen am 8. März 2026 gegeben. Die für den Gemeinderat kandi-

dierenden Listen erhalten die Möglichkeit ihre Bewerber kurz vorzustellen. 

 

https://www.zeichen.tv/sonderzeichen/roemische-eins
https://www.zeichen.tv/sonderzeichen/roemische-eins
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Seniorennachmittag der Gemeinde Neufraunhofen 
 

Der Seniorennachmittag der Gemeinde Neufraunhofen findet am Sonn-

tag, 15. Februar 2026 um 14.00 Uhr im Gasthaus Bräustüberl Neufraun-

hofen statt. Alle Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahre sind herzlich eingela-

den. 
 

Theobaldimarkt 
 

Der Theobaldimarkt zählt zu den ältesten Märkten in Bayern. Der Ursprung 

geht auf das Jahr 1460 zurück, so die Aufzeichnungen. Im Jahr 1683 wurde 

der „Diawoida“, wie er umgangssprachlich genannt wird, in die Hofmark 

nach Neufraunhofen verlegt. Der vielseitige Waren- und Flohmarkt lädt 

zum Besuch, Handel oder einfach nur Flanieren ein. Am dritten Sonntag 

nach Ostern, das ist In diesem Jahr der 26. April 2026, findet der Markt 

statt. Dazu sind alle Interessenten aus nah und fern eingeladen. 

 

Misch- und Trennwasser 
 

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Ge-

meinde Neufraunhofen (BGS/EWS) wurde am 24.10.2023 durch den Ge-

meinderat Neufraunhofen neu beschlossen und ist zum 01.11.2023 in Kraft 

getreten. Auf Grundlage dieser Satzung werden durch die Gemeindeverwal-

tung die entsprechenden Abwassergebühren erhoben.  
 

Seit dem 01.11.2023 wird die Abwassergebührenhöhe gemäß § 10 der Bei-

trags- und Gebührensatzung wie folgt berechnet: 

Die Gebühr für die Einleitung von Schmutz- und Regenwasser beträgt grund-

sätzlich 4,96 € pro Kubikmeter Abwasser. Bei Grundstücken ohne mögli-

chen Regenwasseranschluss, also wenn ausschließlich nur Schmutzwas-

ser eingeleitet werden kann oder darf, ermäßigt sich die Gebühr auf 4,54 € 

pro Kubikmeter Abwasser. Für die ermäßigte Gebühr ist hier allerdings nicht 

entscheidend, ob ausschließlich Schmutzwasser eingeleitet wird, sondern 

ob ausschließlich Schmutzwasser eingeleitet werden kann oder darf. 
 

Sollten hier noch weitere Fragen bestehen, wenden sie sich bitte zu den üb-

lichen Geschäftszeiten telefonisch an Florian Sperr, Telefon: 08742 288-243.  
 

Die Satzungen sind auf der Homepage der Gemeinde Neufraunhofen unter 

https://www.neufraunhofen.de/ortsrecht-neufraunhofen.html jeder-

zeit einsehbar. 

https://www.neufraunhofen.de/ortsrecht-neufraunhofen.html
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Höchste Anerkennung für jahrelange Verdienste um Gemeinwohl – 

Bundesverdienstkreuz am Bande ging an Johann Brandl 
 

Bayerns Bau- und Verkehrsminister Christian Bernreiter hat am 24. Januar 

2026 in Deggendorf im Historischen Saal des Alten Rathauses die heraus-

ragenden Leistungen von vier verdienten Bürgern aus Niederbayern ge-

würdigt. Darunter auch ein Bürger aus der Gemeinde Neufraunhofen. Jo-

hann Berndl (Neufraunhofen) erhielt das Verdienstkreuz am Bande des 

Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. 

 

„Sie haben auf unterschiedlichste Weise großartigen Einsatz gezeigt. Dabei 

ist Ihnen allen eines gemeinsam – Sie haben Ihre Mitmenschen in den Vor-

dergrund gestellt, sich für unsere bayerische Heimat eingesetzt und dafür 

viel Zeit geopfert“, sagte Bernreiter: „Um auch zukünftig unser Gemeinwe-

sen noch lebenswerter zu machen und den Zusammenhalt unserer Gesell-

schaft zu stärken, brauchen wir Vorbilder wie Sie.“ 
 

Johann Berndl steht für außergewöhnliche familiäre Pflege und ist ein her-

ausragendes Vorbild gelebter Nächstenliebe. Über viele Jahre pflegte er sei-

nen Sohn Andreas, der an schwerer Multipler Sklerose erkrankte und voll-

ständig auf Pflege und einen Rollstuhl angewiesen war. Tag und Nacht 

 
Der neue Träger des Bundesverdienstkreuzes eingerahmt von seiner Familie und 

Staatsminister Christian Bernreiter (2.v.l.), MdL Dr. Petra Loibl (li.) u. Bürgermeister 

Anton Maier (re.) Bild: Copyright „Stadt Deggendorf“ 
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stellte er eigene Bedürfnisse zurück und kümmerte sich mit großer Hin-

gabe um das Wohl seines Sohnes. Als seine Frau Maria Anna an Demenz 

erkrankte, übernahm er ab 2018 auch ihre Betreuung – ohne Unterstüt-

zung eines Pflegedienstes. Durch seine unermüdliche Fürsorge konnten 

beide weiterhin in vertrauter Umgebung leben. Mit seinem selbstlosen Ein-

satz ist Johann Berndl ein leuchtendes Beispiel für Verantwortung und Mit-

menschlichkeit. Soweit die Würdigung von Staatsminister Bernreiter. 
 

Neben dem neuen Träger des Bundesverdienstkreuzes waren auch dessen 

engste Familie sowie Neufraunhofens Bürgermeister Anton Maier und die 

Landtagsabgeordnete Dr. Petra Loibl zum Festakt eingeladen. 

 

 

 

 
 

Gemeinde Wurmsham – Haushaltsplan für das Jahr 2026 
 

Am 08.12.2025 wurde der Haushalt der Gemeinde Wurmsham für das Haus-

haltsjahr 2026 festgesetzt. 
 

Verwaltungshaushalt 

jeweils Einnahmen 

und Ausgaben 

Vermögenshaushalt 

jeweils Einnahmen 

und Ausgaben 

Zuführung zum 

Vermögenshaushalt 

Neuverschuldung 

EUR 2.885.000,00 EUR 2.486.000,00 EUR 73.000,00 EUR 0,00 

 

Wichtige Investitionen: 

- Fahrzeuge/Maschinen für den Bauhof 

- Fertigstellung des Neubaus des Feuerwehrhauses Wurmsham 

- Straßenbaumaßnahmen, insbesondere Erneuerung der Asphaltdeck-

schicht an der Veldener Straße in Pauluszell 

- Breitbandausbau 

 

Sprechstunden von Bürgermeister Schott in Wurmsham 
 

Bürgermeister Manuel Schott hält an jedem Mittwoch in der Zeit von 18.00 

Uhr bis 19.30 Uhr in der Gemeindekanzlei im Gemeindehaus in Seifrieds-

wörth, Am Altweg 5 eine Bürgersprechstunde ab. 
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Bürgerversammlung der Gemeinde Wurmsham 
 

Die Bürgerversammlung der Gemeinde Wurmsham findet am Donners-

tag, den 19. Februar 2026 um 19.00 Uhr im Gasthaus Maier in Wurms-

ham statt. Neben dem Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters und der 

Möglichkeit für Anfragen werden wichtige Informationen für die Kommu-

nalwahlen am 8. März 2026 gegeben. Die für den Gemeinderat kandidie-

renden Listen erhalten die Möglichkeit ihre Bewerber kurz vorzustellen. 

 

Drei Schülerinnen für ihre Abschlussnoten geehrt 
 

Mit Freude und Stolz durfte Erster Bürgermeister Manuel Schott zusammen 

mit seinen Vertreterinnen Anna Maier und Bernadette Riebesecker im Na-

men der Gemeinde Wurmsham zu drei besonders hervorzuhebenden Ab-

schlussnoten gratulieren. 
 

Martina Maier aus Wurmsham wurde für ihre erfolgreich abgeschlossene 

Fachweiterbildung zur Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin für Not-

fallpflege geehrt. Mit einer 

Abschlussnote von 1,3 ge-

hört sie zu den herausra-

genden Absolventen ihres 

Jahrgangs. Begonnen hat 

Martina Maiers Werde-

gang an der Grundschule 

Seifriedswörth/ Pauluszell 

und führte ihn sie über die 

Realschule Vilsbiburg zur 

Ausbildung zur Gesund-

heits- und Krankenpflege-

rin am Krankenhaus in 

Vilsbiburg. Seit Oktober 

2019 ist sie in der interdis-

ziplinären Notaufnahme 

in Vilsbiburg tätig. 
 

Johanna Wagenbauer hat die Ehrung für ihren herausragenden Abschluss 

zur staatlich geprüften Logopädin erhalten. Ihre Prüfung absolvierte sie mit 

einem Schnitt von 1,5. Johanna Wagenbauers Schulzeit begann an der 

Grundschule Pauluszell. Von dieser wechselte sie zur Realschule Vilsbiburg. 

 
v.l. dritte Bürgermeistein Bernadette Riebesecker, 

zweite Bürgermeisterin Anna Maier, Martina Maier, 

erster Bürgermeister Manuel Schott 
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Nach der erreichten Mittleren Reife, absolvierte Johanna Wagenbauer ihr 

Fachabitur an der Fachoberschule in Landshut. Anschließend begann sie 

eine Ausbildung zur Logopädin an der Berufsfachschule für Logopädie der 

Bezirkskliniken Schwaben am Bezirkskrankenhaus in Augsburg. Nach dem 

erfolgreichen Staatsexamen in der Logopädie arbeitet Johanna Wagen-

bauer nun als staatlich geprüfte Logopädin. 
 

Selina Attenhausers Realschulabschluss verdient ebenfalls eine besondere 

Anerkennung. Mit einer Abschlussnote von 1,4 gehört sie zu den herausra-

genden Absolventen ih-

res Jahrgangs. Atten-

hausers schulische Aus-

bildung begann in der 

Grundschule Pauluszell, 

wonach sie die Real-

schule Vilsbiburg be-

suchte. Als Lieblingsfä-

cher nennt Selina Atten-

hauser die Fächer Eng-

lisch, BWR und Mathema-

tik. So ist es nicht verwun-

derlich, dass sie nach ih-

rem Abschluss im Juli 

2025 weiter die staatliche 

Fachoberschule in Lands-

hut besucht. 

 

Bürgermeister Manuel Schott und seine Vertreterinnen freuen sich, zu die-

sen außerordentlichen Abschlussnoten gratulieren zu dürfen und wün-

schen Martina Maier, Johanna Wagenbauer und Selina Attenhauser alles 

Gute für den weiteren beruflichen Weg. 

 

Die Gemeinde Wurmsham weist darauf hin, dass alle Abschlussnoten bis 

zu einem Notendurchschnitt von 1,59 geehrt werden. Alle berechtigten Ab-

solventen können sich per E-Mail unter Angabe des Prüfungszeugnisses bei 

Ingrid Niedermeier melden. E-Mail: niedermeier@wurmsham.de 
 

 

 
v.l. zweite Bürgermeisterin Anna Maier, dritte Bür-

germeistein Bernadette Riebesecker, Johanna Wa-

genbauer, Selina Attenhauser, erster Bürgermeis-

ter Manuel Schott 

mailto:niedermeier@wurmsham.de

